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Gemeinde Gotthun

Beschlussvorlage
Einreichendes Amt:
Amt für Finanzen

Vorlage-Nr:

Datum:
Verfasser:

06-2010-013

02.12.2010
Guth, Hannelore

Erhebung einer Konzessionsabgabe
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium

Ö Gemeindevertretung Gotthun

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Gotthun beschließt, eine Konzessionsabgabe für Trinkwasser ab 
dem 01.01.2011 zu erheben. 
Der Bürgermeister wird ermächtigt den beiliegenden Konzessionsvertrag mit dem 
Eigenbetrieb des Amtes Röbel-Müritz „Müritz-Elde-Wasser“ abzuschließen.

 
Sachverhalt: 
Die Trinkwasserversorgung wird in der Gemeinde Gotthun durch den Eigenbetrieb des 
Amtes Röbel-Müritz „Müritz-Elde-Wasser“ (MEWA) durchgeführt. Die Gemeinde gestattet  
der MEWA zur Erfüllung dieser Aufgabe die Nutzung aller im Gebiet der Gemeinde 
gelegenen öffentlichen Verkehrswege. Die Rechte und Pflichten der Gemeinde und der 
MEWA werden im beiliegenden Entwurf des Konzessionsvertrages konkret geregelt. Das 
Ziel dieses Vertrages ist es, eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, 
effiziente und umweltverträgliche Versorgung der Bürger mit Trinkwasser zu gewährleisten. 
Für die eingeräumten Nutzungsrechte zahlt die MEWA der Gemeinde Gotthun eine 
Konzessionsabgabe. Diese wurde bereits in die Kalkulation der zum 01.07.2010 neu 
beschlossenen Tarife eingearbeitet. Insgesamt wurden für alle Gemeinden und die Stadt 
160.000 € in die Kalkulation eingestellt. Die Aufschlüsselung der Konzessionsabgabe soll 
entsprechend der Einwohnerzahlen des vorvergangenen Jahres erfolgen. Für 2011 ergibt 
sich daraus ein Wert von 10,68 € je Einwohner.
An die Gemeinde Gotthun würde für 2011 ein Betrag von 3.119,00 € gezahlt werden.  

  
 

Finanzielle Auswirkungen Nein x Ja

Im Haushalt vorgesehen? 2011 x Nein Ja, Hhst.
Entwurf

Kosten in € 0 Überplanmäßige Ausgabe

Außerplanmäßige Ausgabe

 
Anlage:
Entwurf des Konzessionsvertrages
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Bearbeiter/in Amtsleiter/in Leiterin Amt für Finanzen Ltd. Verwaltungsbeamter/ 
Bürgermeister

Guth, Hannelore Guth, Hannelore

Aufgrund des § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
war(en)_____/kein Gremiumsmitglied von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig Mit 

Stimmenmehrheit
Ja Nein Enthaltung Lt. Beschluss-

vorschlag
Abweichender 
Beschluss

Abweichender Beschluss:

Datum Siegel Unterschrift
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